
Aufhebung Staatssteuerkommission – Umgang mit Weisungen 

 StG StV Bis und mit Steuerperiode 2019 Ab Steuerperiode 2020 

    geplante 
Regelung in 
StV  
 

Merkblätter / 
Weisungen KSVT 

Neuregelung 
durch RR 

Umstrukturierungen nach 
Inkrafttreten des Fusionsgesetzes 

22, 72  Weisung Staatssteuerkommission; 
Übergangsregelung 

Keine Regelung; nicht mehr notwendig 

Festsetzung Mietwerte 
selbstgenutzter Liegenschaften 

24 Abs. 2 und  
Abs. 3 

11 Weisung Staatssteuerkommission 11 Abs. 1bis 
und Abs. 2 

 
      X 

Ermittlung Mietwert bei landwirt-
schaftlichen Liegenschaften 

  Weisung Staatssteuerkommission 11 Abs. 4  
      X 

Kosten der Fahrt zum Arbeitsort 29 Abs. 1 lit. a 15 Weisung Staatssteuerkommission               X  
Nebenamtliche Behördentätigkeit 29 Abs. 1 li. c 19  Weisung Staatssteuerkommission Art. 19 Abs. 2              X 

   für Berechnung 
      X 

Abschreibungen, Rückstellungen, 
Wertberichtigungen und Rücklagen 
für Forschung und Entwicklung 

31 Abs. 1 lit. a 
73 Abs. 1 lit. a 

 Weisung Staatssteuerkommission 22, 41c     
            X 

Delegation 
an KSTV 
     

Liegenschaftsunterhalt 34  25 Weisung Staatssteuerkommission 25 Abs. 5             X  
Kinderabzug allgemein 38  30a Weisung Staatssteuerkommission Aufhebung 

30a 
            X 

 

Kinderabzug beim Besuch einer 
Fachhochschule 

    
            X 

 

Steuerbefreiung  von Flurgenossen-
schaften und dergleichen 

66 Abs. 1 lit. f  40 Weisung Staatssteuerkommission  
            X 

 

Besteuerung Statusgesellschaften 78-82  Weisung Staatssteuerkommission Weitergeltung bis Ablauf Übergangsfrist 
Bemessung von Bussen bei Ver-
letzung von Verfahrenspflichten 

252 Abs. 3  Weisung Staatssteuerkommission  
            X 

 

GSV Basiszinssatz 
(Art. 11 Abs. 2 GSV) 

  Weisung Staatssteuerkommission   Beschluss RR 
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